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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine
Vorrichtung zum Leiten eines Bedruckstoffs mittels Dü-
sen und ein Verfahren zur Herstellung einer solchen Vor-
richtung.
[0002] Der typische Einsatzbereich derartiger Vorrich-
tungen sind Bogendruckmaschinen, so auch gemäß der
DE 40 14 830 A1, DE 195 45 799 C1 und DE 199 05 095
C2. Oftmals folgt die Anordnung und Ausrichtung der Dü-
sen einem hochkomplizierten Muster, wie es zum Bei-
spiel auch gemäß der US 5,803,448 der Fall ist. Um auch
in solchen Fällen die Düsen ökonomisch zu fertigen, kön-
nen letztere aus rotationssymmetrischen Teilen herge-
stellt werden, wie dies in der DE 44 27 448 A1 beschrie-
ben ist. Es gibt auch Bogenleitvorrichtungen mit etwas
weniger komplizierten Düsenmustern, siehe hierzu z. B.
die DE 100 57 570 A1.
[0003] Davon ausgehend liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, eine Bedruckstoffleitvorrichtung mit be-
sonders unkomplizierten aber trotzdem hochwirksamen
Düsen zu schaffen und ein Verfahren anzugeben, das
eine unaufwendige Herstellung der erfindungsgemäßen
Vorrichtung ermöglicht.
[0004] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 und ein Verfahren mit
den Merkmalen des Anspruchs 14 gelöst. Zur Erfindung
gehört weiterhin eine Maschine mit den Merkmalen des
Anspruchs 18.
[0005] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zum Leiten
eines Bedruckstoffs mittels Düsen ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass Zungen der Düsen durch mindestens eine
im wesentlichen kammförmige Kontur begrenzt sind.
[0006] Diese Kontur kann eine Innen- oder Außenkon-
tur sein. Für eine solche kammförmige Kontur ist es ty-
pisch, dass sie Zinken und zwischen den Zinken befind-
liche Lücken aufweist. Die Zungen der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung bilden also die Zinken der kammförmi-
gen Kontur. Die Zungen bilden luftströmungs-leitende
Flächen der Düsen und bestimmen die Wirkungsrichtun-
gen der Düsen.
[0007] Die nachfolgend im Einzelnen erläuterten Wei-
terbildungen der erfindungsgemäßen Vorrichtung sind in
verschiedener Hinsicht vorteilhaft.
[0008] Bei einer in fertigungstechnischer Hinsicht vor-
teilhaften Weiterbildung sind die Zungen an im Wesent-
lichen kammförmig konturierten Stücken ausgebildet, die
zusammengesetzt sind, wobei die Stücke plattenförmig
oder schalenförmig sein können. Die Stücke können zum
Beispiel zwei oder mehr zusammen eine Leitfläche der
Vorrichtung bildende Blechplatten oder Blechschalen
sein.
[0009] Ebenfalls in fertigungstechnischer Hinsicht vor-
teilhaft ist eine Weiterbildung, bei welcher die Zungen
entlang einer im Wesentlichen mäanderförmig verlaufen-
den Schneidlinie vorzugsweise beiderseits dieser
Schneidlinie angeordnet sind. Die Mäanderform der
Schneidlinie ist aus einer Blickrichtung ersichtlich, die

lotrecht relativ zu der Leitfläche, in der die Düsen mün-
den, ist. Die Zungen werden also bei ihrer Herstellung
entlang der Mäanderlinie zum Beispiel mittels eines Be-
arbeitungsstrahles zugeschnitten. Die Mäanderlinie, ent-
lang welcher der Bearbeitungsstrahl oder stattdessen ein
anderes Schneidwerkzeug bei der Herstellung geführt
wird, kann eine Zick-Zack-Linie oder eine einer Recht-
eck-, Trapez- oder Sinusschwingung entsprechende
Wellenlinie sein. Der Bearbeitungsstrahl ist vorzugswei-
se ein Laserstrahl, wobei die Schneidlinie eine Laser-
Schneidlinie ist.
[0010] Der Bedruckstoff kann bogen- oder bahnförmig
sein. Die aus den nachfolgend erläuterten Weiterbildun-
gen resultierenden funktionellen Vorteile kommen je-
doch in besonders starken Maße zum Tragen, wenn der
Bedruckstoff ein Bedruckstoffbogen und die Bedruck-
stoffleiteinrichtung demzufolge eine Bogenleiteinrich-
tung ist. Bedruckstoffbogen stellen nämlich besonders
hohe Anforderungen an den Bedruckstoff pneumatisch
leitende Bedruckstoffleiteinrichtungen.
[0011] Die Düsen können Blasdüsen sein, welche im
Wesentlichen zu Seitenrändern des Bedruckstoffs hin
ausgerichtete Blasrichtungen aufweisen. Vorzugsweise
liegen die Düsen im Wesentlichen auf einer gemeinsa-
men Fluchtlinie, wobei die Düsen eine Düsenreihe bil-
den. Die Blasrichtungen können alternierend sein, so
dass jeweils zwei innerhalb der Düsenreihe benachbarte
bzw. aufeinander folgende Düsen im Wesentlichen zu-
einander entgegengesetzt ausgerichtet sind. Vorzugs-
weise sind die Blasrichtungen der Düsen senkrecht zu
relativ einer Transportrichtung des Bedruckstoffs ausge-
richtet. Die erwähnte Fluchtlinie verläuft vorzugsweise
bezüglich des Bedruckstoffs im Wesentlichen mittig, z.
B. in der Mitte der Bogenbreite.
[0012] Gemäß einer weiteren Weiterbildung sind die
Zungen relativ zu der bereits erwähnten Leitfläche flach-
winklig geneigt, z. B. so, dass jede der Blasrichtungen
zusammen mit der Leitfläche einen spitzen Winkel ein-
schließt. Dabei sind die Zungen vorzugsweise alternie-
rend geneigt, so dass jede der Zungen zu einem anderen
Bedruckstoffseitenrand als die dieser Zunge innerhalb
der Düsenreihe benachbarte Zunge geneigt ist.
[0013] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Herstel-
lung einer Düsen aufweisenden Bedruckstoffleitvorrich-
tung ist dadurch gekennzeichnet, dass Zungen der Dü-
sen gebildet werden, indem mindestens ein Werkstück
mit einer Kammkontur versehen wird. Unter dieser
Kammkontur wird eine im Wesentlichen mäanderförmig
verlaufende und die Zungen begrenzende Umrisslinie
verstanden. Das erfindungsgemäße Herstellungsverfah-
ren ist besonders effizient, weil es die Herstellung einer
vergleichsweise großen Düsenanzahl in vergleichswei-
se wenigen Bearbeitungsschritten ermöglicht.
[0014] Bei einer hinsichtlich einer einstückigen Ausbil-
dung der Leitfläche vorteilhaften Weiterbildung des er-
findungsgemäßen Herstellungsverfahrens werden die
Zungen der Düsen gebildet, indem das später die Leit-
fläche bildende Werkstück mit einem im Wesentlichen
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mäanderförmigen Einschnitt versehen wird. Dabei wird
das Werkstück nicht durchgeschnitten bzw. nicht in zwei
Teile zertrennt. Das Werkstück kann z. B. eine aus Stahl-
blech oder einem anderen geeigneten Material beste-
hende Platte sein. Mit dem Einschnitt oder jedem sol-
chem Einschnitt, der in das Werkstück z. B. per Laser-
strahl eingebracht wird, werden gleichzeitig mehrere Dü-
sen hergestellt. Es ist vorteilhafterweise nicht für jede
einzelne Düse ein anderer, eigener Einschnitt erforder-
lich.
[0015] Bei einer anderen Weiterbildung des Verfah-
rens, die hinsichtlich einer mehrstückigen und z. B. zwei-
stückigen Ausbildung der Leitfläche vorteilhaft ist, wer-
den die Zungen der Düsen gebildet, indem ein weiteres
Werkstück mit einer Kammkontur versehen wird und da-
nach die Werkstücke derart zusammen gesetzt werden,
dass die eine Kammkontur der anderen Kammkontur zu-
gewandt ist. Beispielsweise können die beiden Werk-
stücke Platten sein, deren Plattenränder in einem ersten
Schritt, z. B. per Laserbeschnitt, kammförmig konturiert
werden und in einem darauffolgenden zweiten Schritt
derart in gegenseitigen Eingriff gebracht werden, dass
jeweils die Zungen bzw. Zinken der einen Kammkontur
in die Lücken der anderen Kammkontur eingreifen. Zwi-
schen dem ersten und dem zweiten Schritt können die
Platten zu Schalen gebogen werden. Dieser Zwischen-
schritt kann notwendig sein, wenn die Leitfläche nicht
plan sondern eindimensional gekrümmt sein soll. Ein
weiterer Verfahrensschritt beinhaltet, dass die Zungen
der Düsen abgekantet bzw. gebogen und dadurch (rela-
tiv zu der Leitfläche) geneigt werden. Dieser Verfahrens-
schritt kann bei einer aus einem einzigen Werkstück er-
folgenden Fertigung der Leitfläche nach dem mäander-
förmigen Einschneiden in dieses Werkstück erfolgen und
kann anderenfalls bei dem Zusammensetzen der Leitflä-
che aus mehreren Werkstücken dem genannten zweiten
Schritt nachfolgend oder vorzugsweise vorhergehend
durchgeführt werden.
[0016] In den Schutzbereich der vorliegenden Erfin-
dung fällt auch eine Maschine zur Verarbeitung von Be-
druckstoff, welche Maschine eine Bedruckstoffleitvor-
richtung umfasst, die der vorliegenden Erfindung gemäß
ausgebildet oder hergestellt ist. Diese Maschine ist vor-
zugsweise eine Druckmaschine und könnte stattdessen
auch eine Bedruckstoffweiterverarbeitungs-Maschine
sein. Vorzugsweise handelt es sich bei dieser Maschine
um eine Bogenverarbeitungsmaschine, z. B. eine Bo-
gendruckmaschine.
[0017] Funktionell und konstruktiv vorteilhafte Weiter-
bildungen der erfindungsgemäßen Vorrichtung und Ma-
schine und des erfindungsgemäßen Verfahrens ergeben
sich aus der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter
Ausführungsbeispiele und der dazugehörigen Zeich-
nung.
[0018] In dieser zeigen:

Figuren 1: eine Maschine mit einer ersten und ei-
ner zweiten Bedruckstoffleitvorrich-

tung,

Figuren 2a-2c: verschiedene Ansichten der ersten
Bedruckstoffleitvorrichtung,

Figur 3: eine Modifikation der ersten Bedruck-
stoffleitvorrichtung und

Figur 4: eine dreidimensionale Darstellung der
zweiten Bedruckstoffleitvorrichtung.

[0019] In Figur 1 ist eine Maschine 1 zur Verarbeitung
eines bogenförmigen Bedruckstoffs 2 dargestellt. Die
Maschine 1 ist eine Druckmaschine und umfasst als
Bedruckstofftransportvorrichtungen einen Kettenförde-
rer 3 und eine Trommel 4. Den beiden Bedruckstofftrans-
portvorrichtungen sind eine erste Bedruckstoffleitvor-
richtung 5 und eine zweite Bedruckstoffleitvorrichtung 6
zugeordnet. Die erste Bedruckstoffleitvorrichtung 5 hat
eine plane Leitfläche 7 und ist unterhalb des Kettenför-
derers 3 angeordnet. Die zweite Bedruckstoffleitvorrich-
tung 6 hat eine mit der Trommel 4 konzentrisch gekrümm-
te Leitfläche 8 und ist unterhalb der Trommel 4 angeord-
net. Die Bedruckstoffleitvorrichtungen 5, 6 sind Blasluft-
kästen und dienen dazu, den an ihnen durch die Bedruck-
stofftransportvorrichtungen vorbei geschleppten Be-
druckstoff 2 mittels auf den Leitflächen 7, 8 erzeugter
Blasluftpolster zu leiten. Die Leitflächen 7, 8 sind dem
Kettenförderer 3 bzw. der Trommel 4 zugewandt.
[0020] Aus den Figuren 2a bis 2c ist ersichtlich, dass
die Leitfläche 7 aus einem ersten Stück 7.1 und einem
zweiten Stück 7.2 zusammengesetzt ist. Die Stücke 7.1,
7.2 bestehen aus Blech und sind plattenförmig. Die Leit-
fläche 7 ist mit einer zentralen Düsenreihe 9 ausgestattet,
die sich parallel zu einer Transportrichtung 10 des Be-
druckstoffs 2 erstreckt. Das erste Stück 7.1 hat eine erste
im Wesentlichen kammförmige Kontur, d. h. eine erste
Kammkontur 11, und das zweite Stück 7.2 hat eine zweite
Kammkontur 12. Die beiden Kammkonturen 11, 12 sind
derart ineinander verschränkt, das Zungen 11.1 der er-
sten Kammkontur 11 in Lücken 12.2 der zweiten Kamm-
kontur 12 eingreifen und Zungen 12.1 der zweiten
Kammkontur 12 in Lücken 11.2 der ersten Kammkontur
11 eingreifen, wenn die Stücke 7.1, 7.2 betriebsbereit
zusammengesetzt sind. Die Kammkonturen 11, 12 sind
bei einem entlang einer mäanderförmigen Schneidlinie
13 erfolgenden Zerteilen einer Platte in die beiden Stücke
7.1, 7.2 hergestellt wurden. Die Mäanderform der
Schneidlinie 13 ist am besten in Figur 2b erkennbar, der
eine relativ zur Leitfläche 7 lotrechte Blickrichtung zu-
grunde liegt. Aus der Figur 2a, welcher eine der Trans-
portrichtung 10 entsprechende Blickrichtung zugrunde
liegt, ist ersichtlich, dass die Zungen 11.1, 12.1 unter
einem weniger als 45 Grad betragenden Winkel α relativ
zur Leitfläche 7 geneigt sind. Die Zungen 11.1, 12.1 sind
quer zur Transportrichtung 10 und entlang der Düsen-
reihe 9 abwechselnd nach links und rechts geneigt und
haben ihre Neigungen durch ein vor dem Zusammenbau
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der beiden Stücke 7.1, 7.2 und an Biegelinien 14 erfol-
gendes Abkanten erhalten. Jede der Biegelinien 14 be-
findet sich am Fuße der jeweiligen Zunge 11.1, 12.1. Die
Zungen 11.1, 12.1 und Lücken 11.2, 12.2 bilden zusam-
men Düsen 15, deren Luftströmungen 16 zu Seitenrän-
dern 17 (vgl. Figur 3) des Bedruckstoffs 2 hin gerichtet
sind.
[0021] In Figur 3 ist dargestellt, dass die Leitfläche 7,
anstatt aus den zwei Stücken 7.1, 7.2, auch aus einem
einzigen Stück bestehen kann. Bei der Herstellung einer
solchen einstückigen Leitfläche 7 wird die mäanderför-
mige Schneidlinie 13 nur als endlicher Einschnitt ausge-
führt, so dass Stege 18 stehen gelassen werden und die
als Werkstück dienende Platte nicht über ihre gesamte
Länge durchtrennt wird. Genauso wie bei dem in den
Figuren 2a bis 2c dargestellten Ausführungsbeispiel er-
folgt auch bei der Modifikation gemäß Figur 3 nach dem
mäanderförmigen Schneiden, das z. B. mittels eines La-
serstrahls besonders rasch und präzise durchgeführt
werden kann, das Umbiegen bzw. Neigen der Zungen
11.1, 12.1 der Düsen 15, welche auf einer gemeinsamen
Fluchtlinie 19 angeordnet sind. Diese Fluchtlinie 19 ver-
läuft bezüglich der Bedruckstoffbreite b des Bedruck-
stoffs 2 mittig.
[0022] Die in Figur 4 dargestellte zweite Bedruckstoff-
leitvorrichtung 6 unterscheidet sich von der in Figur 3
dargestellten Modifikation der ersten Bedruckstoffleitvor-
richtung 5 im Wesentlichen nur dadurch, dass die Leit-
fläche 8 nicht aus einem plattenförmigen sondern aus
einem schalenförmigen (Blech-)Stück besteht. Genauso
wie die Leitfläche 7 ist auch die Leitfläche 8 einstückig
ausgebildet. Die in die Leitfläche 8 eingebrachten Düsen
15 sind in mehreren miteinander fluchtenden Düsenrei-
hen 9 gruppiert. Jede der Düsenreihen 9 weist eine ei-
gene mäanderförmige Schneidlinie 13 auf und ist von
der ihr jeweils benachbarten Düsenreihe 9 über einen
die Leitfläche 8 stabilisierenden Steg 18 getrennt. Die
Düsenreihen 9 längserstrecken sich bezüglich der Be-
druckstoffbreite b (vgl. Figur 3) mittig.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Leiten eines Bedruckstoffs (2) mit-
tels Düsen (15),
dadurch gekennzeichnet,
dass Zungen (11.1, 12.1) der Düsen (15) durch min-
destens eine im Wesentlichen kammförmige Kontur
(11, 12) begrenzt sind.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Zungen (11.1, 12.1) an im Wesentlichen
kammförmig konturierten Stücken (7.1, 7.2) ausge-
bildet sind, die zusammengesetzt sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Stücke (7.1, 7.2) plattenförmig sind.

4. Vorrichtung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Stücke schalenförmig sind.

5. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Zungen (11.1, 12.1) entlang einer im We-
sentlichen mäanderförmig verlaufenden Schneidli-
nie (13) angeordnet sind.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Schneidlinie (13) eine Laser-Schneidlinie
ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Zungen (11.1, 12.1) beiderseits der
Schneidlinie (13) angeordnet sind.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Düsen (15) Blasdüsen sind.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Blasdüsen im wesentlichen zu Seitenrän-
dern (17) des Bedruckstoffs (2) hin ausgerichtete
Blasrichtungen (16) aufweisen.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Düsen (15) im Wesentlichen auf einer ge-
meinsamen Fluchtlinie (19) liegen.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Fluchtlinie (19) bezüglich des Bedruck-
stoffs (2) im Wesentlichen mittig verläuft.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Zungen (15) relativ zu einer Leitfläche (7)
flachwinklig geneigt sind.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Zungen (11.1, 12.1) alternierend geneigt
sind.

14. Verfahren zur Herstellung einer Düsen (15) aufwei-
senden Bedruckstoffleitvorrichtung (5, 6), insbeson-
dere einer einem der Ansprüche 1 bis 13 entspre-
chend ausgebildeten Vorrichtung,
dadurch gekennzeichnet,
dass Zungen (11.1, 12.1) der Düsen (15) gebildet
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werden, indem mindestens ein Stück (7.1) mit einer
Kammkontur (11) versehen wird.

15. Verfahren nach Anspruch 14
dadurch gekennzeichnet,
dass die Zungen (11.1, 12.1) der Düsen (15) gebil-
det werden, indem das Stück (7.1) mit einem im We-
sentlichen mäanderförmigen Einschnitt (13) verse-
hen wird.

16. Verfahren nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Zungen (11.1, 12.1) der Düsen (15) gebil-
det werden, indem ein weiteres Stück (7.2) mit einer
Kammkontur versehen wird und dass danach die
Stücke (7.1, 7.2) derart zusammengesetzt werden,
dass die eine Kammkontur (11) der anderen Kamm-
kontur (12) zugewandt ist.

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 15,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Zungen (11.1, 12.1) der Düsen (15) gebo-
gen und dadurch geneigt werden.

18. Maschine (1) zur Verarbeitung von Bedruckstoff (2),
mit einer einem der Ansprüche 1 bis 13 entspre-
chend ausgebildeten oder einem der Ansprüche 14
bis 17 entsprechend hergestellten Vorrichtung (5, 6).

19. Maschine (1) nach Anspruch 18, welche eine Druck-
maschine ist.

Claims

1. Device for guiding a printing material (2) by means
of nozzles (15),
characterized in
that tabs (11.1, 12.1) of the nozzles (15) are delim-
ited by at least one essentially comb-shaped contour
(11, 12).

2. Device according to Claim 1,
characterized in
that the tabs (11.1, 12.1) are formed on elements
(7.1, 7.2) that have an essentially comb-shaped con-
tour and are combined.

3. Device according to Claim 2,
characterized in
that the elements (7.1, 7.2) are plate-shaped.

4. Device according to Claim 2,
characterized in
that the elements are bowl-shaped.

5. Device according to Claim 1,
characterized in

that the tabs (11.1, 12.1) are arranged along a cut-
ting line (13) that extends essentially in sinuous
shape.

6. Device according to Claim 5,
characterized in
that the cutting line (13) is a laser cutting line.

7. Device according to Claim 5 or 6,
characterized in
that the tabs (11.1, 12.1) are arranged on both sides
of the cutting line (13).

8. Device according to one of Claims 1 to 7,
characterized in
that the nozzles (15) are blowing nozzles.

9. Device according to Claim 8,
caracterized in
that the blowing nozzles have blowing directions that
are essentially directed to the side edges (17) of the
printing material (2).

10. Device according to one of Claims 1 to 9,
characterized in
that the nozzles (15) are essentially aligned on a
common alignment line (19).

11. Device according to Claim 10,
characterized in
that the alignment line (19) essentially runs at the
centre relative to the printing material (2).

12. Device according to one of Claims 1 to 11,
characterized in
that the tabs (15) are inclined at a flat angle relative
to a guide surface (7).

13. Device according to one of Claims 1 to 12,
characterized in
that the tabs (11.1, 12.1) are inclined in an alternat-
ing way.

14. Method for manufacturing a printing material guide
device (5,6) including nozzles (15), in particular a
device designed in accordance with one of Claims
1 to 13,
characterized in
that tabs (11.1, 12.1) of the nozzles (15) are formed
by providing at least one element (7.1) with a comb
contour (11).

15. Method according to Claim 14,
characterized in
that the tabs (11.1, 12.1) of the nozzles are formed
by providing the element (7.1) with an essentially
sinuous cut (13).
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16. Method according to Claim 14,
characterized in
that the tabs (11.1, 12.1) of the nozzles (15) are
formed by providing a further element (7.2) with a
comb contour and subsequently combining the ele-
ments (7.1, 7.2) in such a way that the one comb
contour (11) faces the other comb contour (12).

17. Method according to one of Claims 14 to 15,
characterized in
that the tabs (11.1, 12.1) of the nozzles (15) are bent
and are consequently inclined.

18. Machine (1) for processing printing material (2) in-
cluding a device (5, 6) designed in accordance with
one of Claims 1 to 13 or manufactured in accordance
with one of Claims 14 to 17.

19. Machine (1) according to Claim 18 embodied as a
printing press.

Revendications

1. Dispositif pour le guidage d’un matériau de support
d’impression (2) au moyen de buses (15), caracté-
risé en ce que des languettes (11.1, 12.1) des buses
(15) sont limitées par au moins un contour (11, 12)
sensiblement en forme de peigne.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que les languettes (11.1, 12.1) sont réalisées sur
des pièces (7.1, 7.2) au contour sensiblement en
forme de peigne qui sont assemblées.

3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en
ce que les pièces (7.1, 7.2) sont formées en plaque.

4. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en
ce que les pièces sont en forme de coque.

5. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en
ce que les languettes (11.1, 12.1) sont disposées le
long d’une ligne de coupe (13) s’étendant sensible-
ment en forme de méandre.

6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en
ce que la ligne de coupe (13) est une ligne de coupe
laser.

7. Dispositif selon la revendication 5 ou 6, caractérisé
en ce que les languettes (11.1, 12.1) sont disposées
des deux côtés de la ligne de coupe (13).

8. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 7,
caractérisé en ce que les buses (15) sont des buses
soufflantes.

9. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en
ce que les buses soufflantes présentent des direc-
tions de soufflage (16) orientées sensiblement vers
les bords latéraux (17) du matériau de support d’im-
pression (2).

10. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 9, ca-
ractérisé en ce que les buses (15) se trouvent sen-
siblement sur une ligne commune d’alignement (19).

11. Dispositif selon la revendication 10, caractérisé en
ce que la ligne d’alignement (19) s’étend sensible-
ment au milieu par rapport au matériau support d’im-
pression (2).

12. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 11, ca-
ractérisé en ce que les languettes (15) sont incli-
nées en formant un angle plat par rapport à une sur-
face de guidage (7).

13. Dispositif selon l’une de revendications 1 à 12, ca-
ractérisé en ce que les languettes (11.1, 12.1) sont
inclinés en alternance.

14. Procédé pour la fabrication d’un dispositif de guidage
de matériau d’impression (5, 6) présentant des bu-
ses (15), en particulier un dispositif réalisé selon
l’une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce
que des languettes (11.1, 12.1) des buses (15) sont
formées dans le fait qu’au moins une pièce (7.1) sont
munie d’un contour en peigne (11).

15. Procédé selon la revendication 14, caractérisé en
ce que les languettes (11.1, 12.1) sont formées dans
le fait que la pièce (7.1) est munie d’une encoche
(13) sensiblement en forme de méandre.

16. Procédé selon la revendication 14, caractérisé en
ce que les languettes (11.1, 12.1) des buses (15)
sont formées dans le fait qu’une autre pièce (7.2) est
munie d’un contour en peigne et en ce que les pièces
(7.1, 7.2) sont assemblées de manière à ce qu’un
contour en peigne (11) fait face à l’autre contour en
peigne (12).

17. Procédé selon l’une des revendications 14 à 15, ca-
ractérisé en ce que les languettes (11.1, 12.1) des
buses (15) sont coudées et ainsi inclinées.

18. Machine (1) pour le traitement de matériau de sup-
port d’impression (2) comprenant un dispositif (5, 6)
réalisé selon l’une des revendications 1 à 13 ou l’une
des revendications 14 à 17.

19. Machine (1) selon la revendication 18, qui est une
machine d’impression.
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